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Index

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

LMG 1975 §9 Abs1;

LMG 1975 §9 Abs3;

Rechtssatz

Die Begri8e "gesund" und "nicht gesundheitsschädlich" sind - beim Inverkehrbringen von Lebensmitteln oder

Verzehrprodukten verwendet - keine Synonyme. (Hier: Die dem Produkt beigegebenen, in verschiedenstem

Zusammenhang verwendeten Begri8e "gesund" und "Gesundheit" sowie ähnliche, auf gesundheitsfördernde und

gesund erhaltende Wirkungen des Produktes hinweisende Bezeichnungen können nicht als Hinweis auf die

Eigenschaft des Produktes, nicht gesundheitsschädlich zu sein, gedeutet werden. Vielmehr wird im vorliegenden

Zusammenhang die Beigebung der Bezeichnung "gesund" - in den vorliegenden Wortkombinationen - als Hinweis auf

eine die Gesundheit fördernde oder erhaltende Wirkung verstanden werden).
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